
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

2. Aktualisierung 2009 (4. August 2009) 
 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwer-
bung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen v. 29. Juli 2009, 
BGBl. I S. 2413, mit Wirkung vom 4. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 312d  Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen 

(1)-(2) … 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienst-

leistung auch in folgenden Fällen: 
1. bei einer Finanzdienstleistung, wenn der 

Vertrag von beiden Seiten auf ausdrückli-
chen Wunsch des Verbrauchers vollständig 
erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat, 

2. bei einer sonstigen Dienstleistung, wenn der 
Unternehmer mit der Ausführung der Dienst-
leistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist 
begonnen hat oder der Verbraucher diese 
selbst veranlasst hat. 

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträ-
gen 

1.-2. … 
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften 

und Illustrierten, 
 
 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-
Dienstleistungen, 

 
 

5. die in der Form von Versteigerungen 
(§ 156) geschlossen werden oder 

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen zum Gegen-
stand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, auf die der Unter-
nehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb 
der Widerrufsfrist auftreten können, insbeson-
dere Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapital-
anlagegesellschaft oder einer ausländischen 
Investmentgesellschaft ausgegeben werden, 
und anderen handelbaren Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten. 

neu 
 
§ 312d  Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienst-

leistung auch dann, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des 
Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der 
Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein 

anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträ-
gen 

1.-2. (unverändert) 
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften 

und Illustrierten, es sei denn, dass der 
Verbraucher seine Vertragserklärung te-
lefonisch abgegeben hat, 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-
Dienstleistungen, es sei denn, dass der 
Verbraucher seine Vertragserklärung te-
lefonisch abgegeben hat, 

5. die in der Form von Versteigerungen 
(§ 156) geschlossen werden, 

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen zum Gegen-
stand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, auf die der Unter-
nehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb 
der Widerrufsfrist auftreten können, insbeson-
dere Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapital-
anlagegesellschaft oder einer ausländischen 
Investmentgesellschaft ausgegeben werden, 
und anderen handelbaren Wertpapieren, Devi-
sen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten oder 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
(5) … 
(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienst-

leistungen hat der Verbraucher abweichend von 
§ 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte Dienst-
leistung nach den Vorschriften über den gesetzli-
chen Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor Abgabe 
seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen worden ist und wenn er ausdrücklich 
zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienst-
leistung beginnt. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 312f  Abweichende Vereinbarungen 
… 
 

7. zur Erbringung telekommunikationsge-
stützter Dienste, die auf Veranlassung 
des Verbrauchers unmittelbar per Tele-
fon oder Telefax in einem Mal erbracht 
werden, sofern es sich nicht um Finanz-
dienstleistungen handelt. 

(5) (unverändert) 
(6) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleis-

tungen hat der Verbraucher abweichend von 
§ 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte Dienst-
leistung nach den Vorschriften über den gesetzli-
chen Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor Abgabe 
seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen worden ist und wenn er ausdrücklich 
zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienst-
leistung beginnt. 
 
§ 312f  Kündigung und Vollmacht zur Kündi-
gung 

Wird zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher nach diesem Untertitel ein Dauer-
schuldverhältnis begründet, das ein zwischen dem 
Verbraucher und einem anderen Unternehmer 
bestehendes Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, 
und wird anlässlich der Begründung des Dauer-
schuldverhältnisses von dem Verbraucher 

1. die Kündigung des bestehenden Dauer-
schuldverhältnisses erklärt und der Unter-
nehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter 
zur Übermittlung der Kündigung an den bis-
herigen Vertragspartner des Verbrauchers 
beauftragt oder 

2. der Unternehmer oder ein von ihm beauf-
tragter Dritter zur Erklärung der Kündigung 
gegenüber dem bisherigen Vertragspartner 
des Verbrauchers bevollmächtigt, 

bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die 
Vollmacht zur Kündigung der Textform. 
 
§ 312g  Abweichende Vereinbarungen 

(unverändert) 
 

 
 


